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1. Per Mail 
über die 
Regierungen  
an die  
Kreisverwaltungsbehörden 
 
nachrichtlich 
 
Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. 
Geschäftsstelle  
Carl-von-Linde-Straße 42 
85716 Unterschleißheim 
 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Bayern 
An der Hauptfeuerwache 8  
80331 München 
 
Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. 
Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz  
Geschäftsstelle 
Burgwaldring 4 
86687 Oberhausen 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

 
Unser Zeichen 

D2-2272-18-21 

Bearbeiter 

Herr Kraemer 
München 

8.11.2022 

 Telefon / - Fax 

089 2192-2252 / -12252 

Zimmer 

OPL1-0364 
Sachgebiet-D2@stmi.bayern.de 

 
 
Feuerwehrdienstvorschrift 500 und ABC-Dekontaminationskonzept Bayern – 
Anwendungsempfehlung 
 
Anlagen 
- Feuerwehrdienstvorschrift 500 – Einheiten im ABC-Einsatz (Stand 01.04.2022) 
- ABC-Konzept Bayern Dekontamination (Stand 05.10.2022) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

  



- 2 - 

 

die Feuerwehrdienstvorschrift 500 – Einheiten im ABC-Einsatz (FwDV 500) ist ak-

tualisiert worden und liegt nun in der überarbeiteten Fassung vor. Diese stellt ei-

nen ordnenden Rahmen für das taktische und technische Vorgehen der Feuer-

wehren dar. 

 

Zur Ergänzung der FwDV 500 im Themenbereich Dekontamination hat die Staatli-

che Feuerwehrschule Geretsried basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskrei-

ses ABC/Ölwehr das „ABC-Konzept Bayern – Dekontamination“ erstellt.  

 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration empfiehlt 

den Feuerwehren in Bayern die Einführung der FwDV 500 (Stand 01.04.2022) und 

des „ABC-Konzeptes Bayern – Dekontamination“ (Stand 05.10.2022). 

 

Die Regierungen werden gebeten, das Schreiben nebst Anlagen an die Landrats-

ämter zur Information der Kreisbrandinspektionen und die kreisfreien Städte zur 

Information ihrer Feuerwehren zu verteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gez. Ott 
Ministerialrat
 


